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5 DIE MANDANTEN  INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Umsätze im Vorkassenbereich eines Supermarkts 

◼ Tarifermäßigung bei Abgeltung von Überstunden 

◼ Regelungen für Stundung und Vollstreckungsschutz 

◼ Erhöhter Heizkostenzuschuss  

 
◼ Weitere Entlastungsmaßnahmen 

◼ Maßnahmen zur Unterstützung von Kriegsopfern 

◼ Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 

◼ Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 

   

    

Ausgabe Mai 2022 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Mai-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 1.4.2022). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Imbiss-Umsätze einer Bäckerei im 
Vorkassenbereich eines Supermarkts 

Die Umsätze einer Bäckerei, die sich in der sog. Vorkassen-

zone eines Supermarkts befindet, aus dem Verkauf von 

Speisen zum Verzehr vor Ort mit Mehrweggeschirr und -be-

steck unterliegen dem regulären Umsatzsteuersatz und 

nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Dies gilt aufgrund 

der Corona-Erleichterungen nicht im Zeitraum vom 1.7.2020 

bis zum 31.12.2022 (s. Hinweise unten). 

Hintergrund: Der Verkauf von Nahrungsmitteln wird grund-

sätzlich mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz besteuert, 

der normalerweise, d. h. außerhalb von Corona-Hilfsmaß-

nahmen, 7 % beträgt. Werden die Nahrungsmittel allerdings 

zubereitet und durch ein Restaurant oder einen Imbiss ver-

kauft, kann es sich statt einer Lieferung von Nahrungsmitteln 

um eine sog. sonstige Leistung handeln, die dem regulären 

Steuersatz unterliegt. 

Sachverhalt: Die Klägerin betrieb Bäckereien, die sich über-

wiegend in den Vorkassenzonen von Supermärkten befan-

den und zu denen Tische und Stühle gehörten. Dort wurden 
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u. a. Speisen an Kunden verkauft, die die Kunden an den 

Tischen verzehren konnten. Die Kunden erhielten hierzu 

Mehrweggeschirr und -besteck, das sie selbst nach dem 

Verzehr abräumen und in Regale stellen sollten. Die Kläge-

rin war der Auffassung, dass die Umsätze aus dem Verkauf 

der Speisen mit dem im Streitjahr 2006 gültigen ermäßigten 

Umsatzsteuersatz zu besteuern waren. Das Finanzamt 

setzte dagegen den regulären Steuersatz an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an 

Ort und Stelle ist grundsätzlich eine sonstige Leistung, die 

dem regulären Steuersatz unterliegt. Ein Verzehr an Ort 

und Stelle ist anzunehmen, wenn die Speisen und Ge-

tränke dazu bestimmt sind, am Abgabeort verzehrt zu wer-

den, und der Unternehmer hierzu besondere Vorrichtun-

gen wie z. B. Tische oder Stühle bereithält. 

◼ Hingegen ist die Bereitstellung nur behelfsmäßiger Vorrich-

tungen wie z. B. einer Verzehrtheke ohne Sitzgelegenheit 

eine nur geringfügige Nebenleistung zu einem ermäßigt 

besteuerten Verkauf von Nahrungsmitteln. 

◼ Andere Nebenleistungen führen hingegen zur Annahme ei-

ner sonstigen Leistung, die dem regulären Steuersatz un-

terliegt, z. B. die Anwesenheit von Kellnern, Garderoben, 

Toiletten, Geschirr und Mobiliar. 

◼ Im Streitfall handelte es sich nicht um den ermäßigt besteu-

erten Verkauf von Nahrungsmitteln, sondern aufgrund der 

Dienstleistungen der Klägerin um eine regulär zu besteu-

ernde sonstige Leistung. Denn die Klägerin hat die Speisen 

nicht nur zubereitet, sondern auch Tische und Stühle sowie 

Geschirr und Besteck zur Verfügung gestellt und auch die 

Reinigung übernommen. Der personelle Einsatz, der bei 

der Zubereitung der Speisen und der Reinigung der Möbel 

bzw. des Geschirrs entstand, war nicht nur geringfügig. 

Hinweise: Bei einem Partyservice wird bereits die Bereitstel-

lung und Rücknahme von Geschirr und Besteck als wesent-

liche Nebenleistung angesehen, die zur Annahme einer 

sonstigen Leistung und damit zum Ansatz des regulären 

Steuersatzes führt. Die Leistungen der Klägerin gingen dar-

über hinaus, da sie auch Stühle und Tische bereitstellte. 

Wegen der Corona-Krise werden Verpflegungsumsätze bei 

Restaurants im Zeitraum vom 1.7.2020 bis 31.12.2022 er-

mäßigt besteuert. Dies gilt nicht für den Umsatz aus dem 

Verkauf von Getränken. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Tarifermäßigung bei Abgeltung von 

Überstunden 

Erhält ein Arbeitnehmer anlässlich des Ausscheidens aus 

dem Betrieb eine Vergütung, mit der die Überstunden der 

letzten Jahre in einem Betrag abgegolten werden, steht ihm 

für diese Vergütung eine sog. Tarifermäßigung zu. Denn es 

handelt sich bei der Zahlung um eine gesetzlich begünstigte 

Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt in bestimmten Fäl-

len eine sog. Tarifermäßigung, bei der die Progression 

abgemildert wird, d. h. der steigende Steuersatz. Eine derar-

tige Tarifermäßigung wird in der Regel gewährt, wenn es in 

einem Jahr zu einer besonders hohen Zahlung kommt, die 

wirtschaftlich einen längeren, früheren Zeitraum betrifft. So 

gewährt der Gesetzgeber eine Tarifermäßigung, wenn eine 

Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit gezahlt wird. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte im Zeitraum 2013 bis 2015 

330 Überstunden geleistet, die ihm zunächst nicht vergütet 

worden waren. Im Jahr 2016 schloss der Kläger mit seinem 

Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag. In dem Vertrag ver-

einbarten beide u. a., dass dem Kläger die 300 Überstunden 

in einem Betrag ausbezahlt werden, was auch geschah. Der 

Kläger beantragte in seiner Einkommensteuererklärung für 

2016 die Tarifermäßigung für die Überstundenvergütung, die 

das Finanzamt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt: 

◼ Die Tarifermäßigung setzt eine mehrjährige Tätigkeit vo-

raus. Nach dem Gesetz ist eine Tätigkeit als mehrjährig an-

zusehen, wenn sie sich über mindestens zwei Veranla-

gungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 

zwölf Monaten umfasst. Diese Voraussetzung war im 

Streitfall erfüllt, da der Kläger die Überstunden im Zeitraum 

2013 bis 2015 geleistet hatte. 

◼ Die Entlohnung für die mehrjährige Tätigkeit muss aus wirt-

schaftlich vernünftigen Gründen in zusammengeballter 

Form erfolgen. Die wirtschaftlich vernünftigen Gründe wa-

ren hier zu bejahen, weil die Vergütung anlässlich der Auf-

hebung des Arbeitsvertrags erfolgte. 

Hinweise: Die Tarifermäßigung ist insbesondere bei 

Lohnnachzahlungen für vorangegangene Jahre geltend zu 

machen. Lohnnachzahlungen führen im Jahr der Zahlung 

aufgrund der Progression zu einem höheren Steuersatz. Die 

Progression wird durch die Tarifermäßigung abgemildert. 

Für die Tarifermäßigung genügt es nicht, wenn eine Vergü-

tung lediglich in einem anderen Jahr gezahlt wird. Vielmehr 

muss die Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit gezahlt 

werden, die sich über mindestens zwei Veranlagungszeit-

räume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Mo-

naten umfasst. 

Alle Steuerzahler 

Regelungen für Stundung und 
Vollstreckungsschutz erneut verlängert 

Die Finanzverwaltung hat aufgrund der Corona-Krise den 

Schutz der Steuerzahler bei Steuernachzahlungen und -vo-

rauszahlungen sowie im Fall einer Vollstreckung erneut ver-

längert. Die bisherigen Schutzmaßnahmen, die bis zum 

31.3.2022 befristet waren (s. hierzu unsere Mandanten-In-

formation Februar 2022), werden auf Antrag mindestens bis 

zum 30.6.2022 verlängert.  

Erhöhter Heizkostenzuschuss 

In der letzten Ausgabe dieser Mandanten-Information be-

richteten wir u. a. über die geplante Auszahlung eines ein-

maligen Heizkostenzuschusses an einkommensschwache 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

 ◼ ◼ Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater ◼ ◼  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater ◼ ◼  

Haushalte. Das entsprechende Gesetz wurde inzwischen 

vom Bundestag beschlossen und zwar mit einer Verdoppe-

lung der zu gewährenden Hilfen: 

◼ Für Wohngeldberechtigte (Bezugszeitraum Oktober 2021 

bis März 2022 – für mindestens einen Monat) soll der Zu-

schuss 270 € (ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied) be-

ziehungsweise 350 € (zwei berücksichtige Haushaltsmit-

glieder) betragen, für jedes weitere berücksichtigte Haus-

haltsmitglied kommen zusätzlich 70 € dazu. 

◼ Studierende und Auszubildende, die staatliche Hilfen er-

halten (Bezugszeitraum s. o.), sollen einmalig 230 € erhal-

ten. 

Hinweis: Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen, 

Änderungen sind nicht zu erwarten. 

Weitere Entlastungsmaßnahmen 
aufgrund hoher Energiekosten 

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat sich am 

23.3.2022 auf ein Maßnahmenpaket zum Umgang mit den 

hohen Energiekosten geeinigt. 

Hintergrund: Die Regierungskoalition hat sich bereits am 

23.2.2022 auf ein Paket zur Entlastung von Bürgern und Un-

ternehmen geeinigt. Dazu zählen u. a. die vorzeitige Ab-

schaffung der EEG-Umlage ab dem 1.7.2022, die Anhebung 

des Arbeitnehmerpauschbetrages, des Grundfreibetrages 

sowie der Fernpendler-Pauschale (s. hierzu die letzte Aus-

gabe dieser Mandanten-Information). Darüber hinaus hat die 

Koalition am 17.3.2022 eine Verdoppelung des Heizkosten-

zuschusses für Empfänger von Wohngeld, BAföG, Bundes-

ausbildungshilfe oder Ausbildungsgeld beschlossen (s. o.). 

Zur weiteren Entlastung der Bürger sollen nun die folgen-

den Maßnahmen zeitnah auf den Weg gebracht werden: 

1. Energiepreispauschale 

Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen (Steuer-

klassen 1 bis 5) soll einmalig eine Energiepreispauschale in 

Höhe von 300 € als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt wer-

den. Der Zuschlag soll unabhängig von den geltenden steu-

erlichen Regelungen (Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, 

steuerfreien Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) „on top“ 

gewährt werden und weitere Härten im Bereich der Energie-

preise abfedern. Die Auszahlung soll über die Lohnabrech-

nung des Arbeitgebers bzw. des Dienstherren erfolgen. Die 

Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. Selbständige 

sollen die Energiepauschale über eine einmalige Senkung 

ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung erhalten. 

2. Familienzuschuss 

Zur Abfederung besonderer Härten für Familien soll 

schnellstmöglich für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld 

ein Einmalbonus in Höhe von 100 € über die Familienkassen 

ausgezahlt werden. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag 

angerechnet. 

3. Einmalzahlung für Empfänger von Transferleistungen 

Im Angesicht der gestiegenen Preisdynamik soll die bereits 

beschlossene Einmalzahlung von 100 € für Empfänger von 

Sozialleistungen um 100 € pro Person erhöht werden. 

4. Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Mo-

nate 

Zur Reduzierung der Belastung der Bürger sowie der Wirt-

schaft, insbesondere im Handwerk und in der Logistikbran-

che durch die hohen Kraftstoffpreise, soll die Energiesteuer 

auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß abgesenkt 

werden – befristet für drei Monate. Zugleich soll sicherge-

stellt werden, dass die Absenkung an die Verbraucher wei-

tergegeben wird. 

5. Neun Euro/Monat für 90 Tage ÖPNV 

Für 90 Tage soll ein Ticket für 9 €/Monat ("9 für 90") zur Nut-

zung des öffentlichen Personennahverkehrs eingeführt wer-

den. Details zur Umsetzung sind derzeit noch offen. 

Hinweis: Die Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 

23.3.2022 "Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit 

den hohen Energiekosten" können Sie auf der Internetseite 

des Bundesfinanzministeriums (BMF) einsehen. Dort finden 

Sie auch eine Zusammenfassung der zurzeit geplanten 

Maßnahmen. 

Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer 
des Krieges in der Ukraine 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) gewährt aufgrund des 

russischen Angriffs auf die Ukraine steuerliche Entlastungen 

u. a. im Bereich des Gemeinnützigkeits- und Spenden-

rechts, beim Betriebsausgabenabzug und bei der Umsatz-

steuer. Diese Entlastungen sollen Steuerpflichtigen helfen, 

ukrainische Kriegsflüchtlinge zu unterstützen. 

Hintergrund: Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der 

Ukraine sind viele Ukrainer nach Deutschland geflohen und 

werden hier unterstützt. Mit seinem aktuellen Schreiben will 

das BMF sicherstellen, dass hieraus keine nachteiligen steu-

erlichen Folgen für die Unterstützer entstehen. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

1. Spenden und Gemeinnützigkeitsrecht 

Für Spenden, die bis zum 31.12.2022 geleistet werden und 

auf entsprechende Ukraine-Sonderkonten von Verbänden 

der freien Wohlfahrtspflege oder von juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts wie z. B. Gemeinden geleistet wer-

den, gilt für den Sonderausgabenabzug der Spende der sog. 

vereinfachte Zuwendungsnachweis. Statt einer Spendenbe-

scheinigung genügt also der Überweisungsbeleg. 

Gemeinnützige Vereine, die nicht mildtätige Zwecke fördern 

wie z. B. Sportvereine, dürfen Spendenaktionen zugunsten 

der Ukrainer durchführen und die Spenden für ukrainische 

Kriegsflüchtlinge verwenden oder auf Sonderkonten mildtä-

tiger Vereine oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts weiterleiten. Eine Satzungsänderung des Sportver-

eins ist also nicht erforderlich. 

Außerdem können gemeinnützige Vereine Sachmittel und 

Personal für ukrainische Kriegsflüchtlinge einsetzen. Die 

Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge muss nicht nachgewiesen 

werden. 

2. Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge 

Ukrainische Kriegsflüchtlinge können in sog. Zweckbetrie-

ben gemeinnütziger Vereine untergebracht werden. Die 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/2022-03-23-massnahmenpaket-bund-hohe-energiekosten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/2022-03-23-massnahmenpaket-bund-hohe-energiekosten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html
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positiven steuerlichen Vorschriften, die für Zweckbetriebe 

gelten, gelten dann auch für die Unterbringung der Kriegs-

flüchtlinge. 

Die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge kann auch in einem 

Betrieb gewerblicher Art, der zu einer juristischen Person 

des öffentlichen Rechts gehört, erfolgen, ohne dass dies 

steuerschädliche Folgen auslöst. 

3. Unterstützungsmaßnahmen von Unternehmen 

Unterstützungsleistungen von Unternehmen können als Be-

triebsausgaben in voller Höhe abgezogen werden. Der Ab-

zug ist als „Sponsoringaufwand“ möglich, wenn das Unter-

nehmen auf seine Unterstützung öffentlichkeitswirksam in 

den Medien aufmerksam macht. 

4. Arbeitslohnspenden und Aufsichtsratsspenden 

Arbeitslohnspenden sind steuerfrei. Der Arbeitnehmer kann 

also auf einen Teil seines Lohns verzichten, damit der Ar-

beitgeber diesen Teil zugunsten von Arbeitnehmern ein-

setzt, die vom Krieg geschädigt sind, oder damit der Arbeit-

geber diesen Teil auf ein Ukraine-Sonderkonto einzahlt. Ne-

ben der Steuerfreiheit ist ein gleichzeitiger Spendenabzug 

jedoch nicht zulässig. 

Ebenso kann ein Mitglied eines Aufsichtsrats auf seine Ver-

gütung ganz oder teilweise verzichten, damit sie zugunsten 

ukrainischer Kriegsflüchtlinge eingesetzt wird. Dieser Teil 

der Vergütung ist dann steuerfrei. 

5. Umsatzsteuer 

Unterstützungsleistungen zugunsten der Ukraine-Flücht-

linge lösen keine nachteiligen umsatzsteuerlichen Folgen 

aus. Die Bereitstellung von Sachmitteln oder Personal für 

humanitäre Zwecke wird also nicht als unentgeltliche 

Wertabgabe der Umsatzsteuer unterworfen. Ebenso unter-

bleibt eine Vorsteuerberichtigung zulasten des Unterneh-

mers, wenn er Wohnraum unentgeltlich Kriegsflüchtlingen 

überlässt. 

Hinweise: Die hier wiedergegebenen Erleichterungen sind 

teilweise an weitere Voraussetzungen geknüpft und gelten 

für Maßnahmen, die vom 24.2.2022 bis zum 31.12.2022 

durchgeführt werden. Sprechen Sie uns bei Fragen zu dem 

Thema an. 

Neuer Zinssatz für Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen geplant 

Der Gesetzgeber plant für Nachzahlungs- und Erstattungs-

zinsen einen monatlichen Zinssatz von 0,15 % bzw. einen 

jährlichen Zinssatz von 1,8 % rückwirkend für Verzinsungs-

zeiträume ab 1.1.2019. Dies würde den bislang geltenden 

Zinssatz von 6 % jährlich ablösen. Damit reagiert der Ge-

setzgeber auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) zur Verfassungswidrigkeit des gesetzlichen Zins-

satzes von 6 % ab dem 1.1.2019. 

Hintergrund: Das BVerfG hat im Jahr 2021 den gesetzlichen 

Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen in Höhe 

von 6 % für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 als ver-

fassungswidrig beurteilt und den Gesetzgeber zu einer Neu-

regelung bis zum 31.7.2022 aufgefordert (s. hierzu unsere 

Mandanten-Information Oktober 2021). Der Gesetzentwurf 

liegt nun vor. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs: 

◼ Rückwirkend für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 soll 

ein Zinssatz von 1,8 % jährlich (= 0,15 % monatlich) einge-

führt werden. 

◼ Für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 bleibt es 

beim bisherigen Zinssatz von 6 % jährlich. 

Hinweis: Es kann somit bei Verzinsungszeiträumen, die 

sich über den 1.1.2019 erstrecken, zu unterschiedlichen 

Zinssätzen kommen. In diesem Fall soll der Zinslauf nach 

der Neuregelung in Teilverzinsungszeiträume aufgeteilt 

werden. Für die Teilverzinsungszeiträume sind die Zinsen 

jeweils tageweise zu berechnen. 

◼ Erstmals zum 1.1.2026 soll der neue Zinssatz von 1,8 % 

jährlich evaluiert werden, so dass es zu einer Anpassung 

kommen kann. Eine Anpassung soll erfolgen, wenn sich 

eine Abweichung zwischen dem evaluierten Zinssatz und 

dem bisherigen Zinssatz von mehr als einem Prozentpunkt 

ergibt. 

Hinweis: Die Evaluierung soll alle drei Jahre stattfinden, so 

dass es künftig regelmäßig zu Anpassungen des Zinssat-

zes kommen kann. 

Hinweise: Die Neuregelung, die für Verzinsungszeiträume 

ab 1.1.2019 gilt, soll in allen anhängigen Verfahren gelten. 

Der Gesetzgeber weist jedoch selbst auf die Regelung zum 

Vertrauensschutz hin, die Steuerpflichtige, die Erstattungs-

zinsen in Höhe von 6 % für den Verzinsungszeitraum ab 

1.1.2019 bereits erhalten haben, grundsätzlich vor einer 

nachteiligen Änderung schützt. 

Eine Änderung des 6 %igen Zinssatzes für die Stundung, 

Aussetzung der Vollziehung, Hinterziehung oder eine Ände-

rung der Höhe des 12 %igen Säumniszuschlags, in dem 

auch ein Zinsanteil enthalten ist, ist nicht vorgesehen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Mai 2022 

10.5.2022 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 13.5.2022 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

16.5.2022 Gewerbesteuer, Grundsteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 19.5.2022 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.5.2022 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.5.2022 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.5.2022 

 


